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Sechstes Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes 

Vom 15. März 2016 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes 

Das Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz vom 29. Juni 2004 (GVBl. I S. 262), das zuletzt durch das Gesetz vom 
1. Juli 2015 (GVBl. I Nr. 17) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Der Anteil der Verbundmasse nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird ab dem Ausgleichsjahr 2016 um 
20 vom Hundert der Bundesmittel verringert, die dem Land Brandenburg als Kostenträger über die Umsatz-
steuer zur Beteiligung des Bundes an den Kosten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge zu-
fließt. Maßgeblich sind die in den ausgewiesenen Erläuterungen zum Kapitel 20 010 Titel 015 10 des Haus-
haltsplanes des Landes angegebenen geschätzten kassenwirksamen Umsatzsteuereinnahmen. Im Übrigen gilt 
Absatz 3.“ 

2. § 16 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Wörter „in den Jahren 2013 bis 2015 jeweils 45 000 000 Euro pro Jahr und“ gestri-
chen. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Soweit Maßnahmen im Rahmen des Ausgleichs besonderen Bedarfs für Aufgabenträger der Trinkwas-
server- und Abwasserentsorgung bis Ende 2015 nicht abgeschlossen werden konnten, können zu diesem 
Zweck Mittel in Höhe eines Gesamtbetrages von bis zu 11 000 000 Euro im Haushaltsjahr 2016 einge-
setzt werden.“ 

 



 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft. 

Potsdam, den 15. März 2016 

Die Präsidentin 
des Landtages Brandenburg 

Britta Stark 

 

Herausgeberin: Die Präsidentin des Landtages Brandenburg  
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